Wertpapier
· Wert

· Papier
( Recht kann nicht ohne Papier ausgeübt werden

( Art. 965 OR

Urkunde   


    + 



 Recht
(Wertpapierklausel) 
=  Wertpapier
„Geborene“ Wertpapiere 

( per Gesetz

· Wechsel

· Die Aktien

· Partizipationsschein

· Check

· Schuldbrief / Gült

„Gekorene“ Wertpapiere

( durch rechtsgeschäftliche Handlung

· Sparheft

· Anleihensobligationen

Einfache Präsentationsklausel

( Vorlegungs- oder Präsentationspflicht zu Lasten des Berechtigten (Gläubiger)
( Gläubiger muss Papier vorlegen, um Recht geltend zu machen

( Schuldner kann (muss aber nicht) seine Leistung verweigern, solange das Papier nicht präsentiert wird

( Leistet Schuldner an Nichtberechtigten ist das 
keine gültige Befreiung
Doppelseitige Präsentationsklausel

( Vorlegungs- oder Präsentationspflicht zu Lasten aller Betroffenen (Gläubiger u. Schuldner)
( Gläubiger muss Papier vorlegen, um Recht geltend zu machen

( Schuldner muss seine Leistung verweigern, solange das Papier nicht präsentiert wird

( Urkunde mit doppelter Präsentationspflicht ist ein Wertpapier i.S. von Art. 965 OR

( Doppeltseitige Präsentationsklausel = einfache Wertpapierklausel

Einfache Legitimationsklausel
( Vereinbarung, dass Vorlage der Urkunde ausreicht
( Schuldner befreit sich, wenn er gutgläubig dem Besitzer der Urkunde leistet
( Schuldner kann materielle Berechtigung des Gläubigers in vollem Umfang verlangen
Doppeltseitige Legitimationsklausel
( Vereinbarung, dass Vorlage der Urkunde für Alle ausreicht
( Schuldner befreit sich, wenn er gutgläubig dem Besitzer der Urkunde leistet
( Schuldner darf nicht Nachweis der materiellen Berechtigung des Gläubigers verlangen, weil Urkunde per se ausreicht

( Besitzer der Urkunde gilt als berechtigt

( Doppelseitige Legitimationsklausel gilt nur i.V.m. doppelseitiger Präsentationsklausel 

( Qualifizierte Wertpapierklausel
Verknüpfung von Rechten mit Wertpapieren I
Forderungsrechte

( Jeder obligatorische Anspruch

( Ansprüche auf Geldleistung 

( Ansprüche auf Sachleistung

Verknüpfung von Rechten mit Wertpapieren II
Mitgliedschaftsrechte

( Nur bei AG oder Kommanditgesellschaft (Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine)

Verknüpfung von Rechten mit Wertpapieren III

Dingliche Rechte
· Numerus Clausus

( Schuldbrief

( Gült

( Anleihenstitel mit Grundpfandrecht

Arten von Wertpapieren I

· Namenpapier (Art. 974 ff. OR)

( Berechtigte muss Inhaber d. Papiers sein

( Er muss der auf dem Papier berechtigte sein

Bsp.: Ich, Dimi, verpflichte mich an Donald Duck CHF 1000 zu zahlen
Arten von Wertpapieren II

· Orderpapiere 

( „An die Order“ = auf Befehl

Bsp.: Ich, Dimi, verpflichte mich an Donald Duck oder an dessen Order CHF 1000 zu zahlen
( Übertragungserklärung auf der Rückseite des Wertpapiers (Indossament)

( Gewillkürte Orderpapiere (Vertragliche Vereinbarung)

( Gesetzliche Orderpapiere: Wechsel (Art. 1001 Abs. 1 OR, Check (Art. 1108 Abs. 1 OR)

Arten von Wertpapieren III

· Inhaberpapier (Art. 978 ff. OR)

( Nur der Inhaber ist berechtigt

Bsp.: Ich, Dimi, verpflichte mich dem Inhaber dieser Schuldurkunde CHF 1000 zu schulden und verpflichte mich, am Verfallstag diese Summe gegen Rückgabe der Urkunde zurückzuzahlen.  
Wie verliert ein Wertpapier seine Eigenschaft?

( Kraftloserklärung

· Inhaberpapiere: Art. 981 ff. OR

· Namenpapiere: Art. 977 OR

· Wechsel: 1072 ff. OR

( Formales u. aufwändiges Verfahren 

( Enge Bindung von Urkunde und Recht wird aufgelöst

( Gläubiger und Schuldner können Rechte ohne Papier geltend machen

( Rechtsverhältnis ändert sich nicht
Die Aktie
Art. 622 Abs. 1 OR: 

· Inhaberaktien

· Namenaktien
Inhaberaktie = Inhaberpapier (vgl. 689 Abs. 2 OR)

Namenaktie ≠ Namenpapier,

weil Übertragung durch Indossierung
= Orderpapier

Der Wechsel (Art. 990 ff. OR)
A ( B ( C

· Gezogener Wechsel = Anweisung (Art. 466 OR)

· Akzept (Annahme) in. Art. 1015 OR

· Form (Art. 991 OR)

· Eigenwechsel (Art. 1096 ff. OR)

· Art. 1023 ff. OR:

· Sichtwechsel

· Nachsichtwechsel

· Datowechsel

· Tagwechsel

Der Check (Art. 1100 ff. OR)

· Ähnlichkeit zum Wechsel

· Gesetzliches Orderpapier

· Keine Kreditfunktion

· Der Bezogene ist immer eine Bank

· Kein Akzept, sondern immer auf Sicht zahlbar

